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Travaux de construction: le canton devrait se passer d'entreprise générale 
 
Le Conseil-exécutif est chargé de faire en sorte que, lorsque le canton doit effectuer des travaux de 
construction, il se charge lui-même de l’adjudication, sans recourir à une entreprise générale. 
Développement : 
Les marchés publics sont généralement adjugés à une entreprise générale. Les PME subissent 
alors des pressions financières plus fortes encore et les travaux sont toujours confiés aux 
entreprises les moins-disantes. En général, il n’y a plus guère que le coût de la procédure 
d’adjudication des travaux qui joue un rôle. 
Or, le coût à payer par le contribuable, c’est celui du cycle de vie des bâtiments. Pour bien des 
constructions, le coût de l’entretien et de l’exploitation dépasse nettement celui de l’investissement. 
Il est rare que les constructions réalisées suite à une adjudication des travaux par une entreprise 
générale se révèlent avantageuses sur le long terme. 
Les aspects éthiques et sociaux sont également négligés quand une entreprise générale intervient. 
Si le canton adjugeait directement les travaux, il pourrait mieux contrôler le déroulement de la 
procédure et la réalisation des travaux, le tout au bénéfice de la population. Ce système permet 
également de mieux lutter contre l’exploitation sociale. L’architecte se sent plus responsable de 
« son » chantier et, jusqu’au bout, il s’investit corps et âme. 
 
Réponse du Conseil-exécutif 
 
La présente motion porte sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil-exécutif (motion 
ayant valeur de directive). Le gouvernement dispose ainsi d’une latitude relativement grande en ce 
qui concerne le degré de réalisation des objectifs fixés, les moyens à mettre en œuvre et les 
modalités pratiques. Il lui appartient de décider en dernier ressort. 
Tout comme les motionnaires, le Conseil-exécutif estime que le canton, en sa qualité 
d’adjudicateur, ne doit pas exposer les PME à une pression inutile et que la construction des 
bâtiments cantonaux ne doit certainement pas être confiée fondamentalement aux 
soumissionnaires les moins-disants. C’est pourquoi pour les immeubles cantonaux, les entreprises 
générales et totales ne sont mandatées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, et ce 
uniquement en leur imposant les directives et charges habituelles visant à garantir le mieux possible 
une exécution du mandat rentable, conforme à la loi et correcte. 
En principe, l’octroi de mandats à des entreprises totales ou générales n’est envisagé que pour des 
projets qui sont très complexes (comme p. ex. le nouveau campus de la Haute école spécialisée 
bernoise à Bienne, ainsi que le nouveau bâtiment accueillant des laboratoires à la Murtenstrasse à 
Berne), ou doivent respecter strictement  un plafond de coûts prédéfini et des délais finaux 
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impératifs (comme p. ex. l’assainissement et l’adaptation de l’immeuble de la Mittelstrasse 43 à 
Berne pour son utilisation par l’Université). Les entreprises totales ou générales prennent alors en 
charge les risques principaux (liés aux coûts et aux délais). 
Le droit applicable sur les marchés publics stipule déjà que les mandats sont à octroyer à 
l’entreprise soumettant l’offre non pas la moins onéreuse, mais la plus rentable. Il exige ainsi une 
prise en compte du projet dans sa globalité, c’est pourquoi, dans le cadre des appels d’offres 
portant sur des prestations d’entreprises totales ou générales, les facteurs déterminants pour les 
coûts de cycle de vie (entretien et frais d’exploitation) sont eux aussi régulièrement pris en compte. 
Par ailleurs, toute entreprise totale ou générale qui soumet une offre doit s’engager à respecter les 
prescriptions en vigueur relatives à la protection des travailleurs, les conditions de salaire et de 
travail des conventions collectives et des contrats-types de travail, ainsi que les conditions de travail 
usuelles de la région et du métier. Elle doit également fournir les attestations requises de ses sous-
traitants et assume la responsabilité des prestations de ces derniers. 
En résumé, le Conseil-exécutif conclut qu’actuellement déjà, le modèle de l’entreprise totale ou 
générale n’est choisi que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, et que des mesures 
d’accompagnement sont définies pour éviter que les mandats ne portent préjudice aux PME 
impliquées et à leur personnel. L’exigence formulée dans la motion étant ainsi déjà remplie dans la 
pratique, l’intervention parlementaire peut être adoptée et classée. 
 
Proposition du Conseil-exécutif : 
Adoption et classement 
 
Le président. Wir kommen zu Traktandum 62, Motion Wenger (EVP) «Bauen ohne 
Generalunternehmer». Es ist eine Richtlinienmotion und wir führen eine reduzierte Debatte. Die 
Regierung beantragt Annahme und gleichzeitige Abschreibung. Der Motionär bestreitet die 
Abschreibung, und ich gebe ihm das Wort.  
 
Markus Wenger, Spiez (PEV). Bei dieser Motion beantragt die Regierung Annahme und 
gleichzeitige Abschreibung. Liest man die Argumente der Regierung, muss man sagen: Ja, die 
Regierung hat aus ihrer Sicht Recht, wenn sie das so vorschlägt. (Le président agite sa cloche.) 
Wenn wir zurückschauen, so haben wir unter den Baugeschäften des Kantons Bern eine grössere 
Baustelle mit einem Generalunternehmer. Das ist das Frauenspital Bern. (Le président agite sa 
cloche.) Das Frauenspital Bern ist ein sehr gutes Beispiel zum Bauen mit Generalunternehmern. Ich 
konnte dort gewisse Sequenzen mitverfolgen. Von Beginn weg kämpften der Architekt, das 
Planerteam und der Generalunternehmer gegeneinander. Man versuchte, wo immer möglich 
Kosten geltend zu machen und zog nach Möglichkeit die billigsten Handwerker bei. Es gab auch 
Konkurse während der Bauzeit. Das ist ein sehr eindrückliches Beispiel für das Bauen mit 
Generalunternehmern. Aber bei sehr vielen Bauprojekten hat man beim Kanton Bern ein 
vorbildliches Verhalten festgestellt: Man baute in eigener Regie; man verbaute sehr viel Holz; man 
verbaute auch relativ viel Schweizer Holz und einheimisches Material. Ich möchte der Baudirektion 
an dieser Stelle herzlich danken, dass sie sich in der Vergangenheit so sehr für unser Gewerbe und 
die örtlichen Firmen eingesetzt hat. Unter dem Spardruck ist aber die Zukunft in einem anderen 
Licht zu sehen. Als Fachexperte begegne ich sehr häufig Bauvorhaben, die mit einem GU gebaut 
werden, und der Verlierer ist der Kanton. Deshalb bitte ich Sie, diese Abschreibung nicht zu 
vollziehen. Lehnen Sie die Abschreibung ab, damit auch in Zukunft möglichst mit dem 
einheimischen Gewerbe gebaut werden kann.  
 
Le président. Wünschen die Fraktionen das Wort? – Das ist der Fall. Denken Sie daran, Sie haben 
zwei Minuten Redezeit in der reduzierten Debatte. Vielleicht rücken diejenigen, die etwas sagen 
werden, schon ein bisschen in die Nähe.  
 
Martin Aeschlimann, Berthoud (PEV). Für die EVP-Fraktion ist das Anliegen verständlich und 
berechtigt. Im Vorstoss geht es um die Bauqualität und die Lebensdauer von Bauwerken. Ich habe 
mit diesem Thema täglich zu tun. Die Frage der Bauqualität stellt sich allerdings nicht nur bei 
Generalunternehmern und Generalunternehmervergaben. Das Risiko der Bauqualität beschäftigt 
die Bauherrschaft unabhängig davon, ob sie mit einem TU- oder GU-Modell baut. Die Bauherrschaft 
erhält mit den Garantievorschriften der SIA-Norm 118 eine zwei-, fünf- oder zehnjährige Sicherheit 
für ihr Risiko. Aber in Bezug auf die Lebensdauer der verbauten Bauteile von 20 bis 30 Jahren oder 
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manchmal sogar 50 Jahren sind zwei Jahre knapp bemessen. Das ist die eigentliche Garantiefrist. 
Als Klammerbemerkung erwähne ich das PPP-Modell, das der Kanton beim Bau der Neumatt in 
Burgdorf ausgetestet hat. Dieses ist bemerkenswert, weil es die Qualität über einen längeren 
Zeitraum hinweg garantiert, und gerade auch weil das Bauwerk durch den Ersteller selber 
bewirtschaftet wird.  
Doch was spricht nun gegen das General- und Totalunternehmer-Modell? – Das Problem liegt in 
der doppelten Interessenlage des Totalunternehmers. Er muss einerseits die Interessen der 
Auftraggeberin wahrnehmen, und anderseits kann er mit der Vergabe an Subunternehmen seine 
eigenen finanziellen Interessen bedienen. Man kann immer wieder beobachten, dass bei der 
landesweiten oder gar internationalen Vergabe an Subunternehmen Unternehmer zum Zug 
kommen, die in letzter Verzweiflung noch einen Auftrag annehmen, und am Schluss leidet die 
Bauqualität darunter. In diesem Sinn bitten wir den Kanton, dieses Modell nur in äussersten 
Notfällen anzuwenden. Die EVP unterstützt die Motion und bestreitet die Abschreibung.  
 
Martin Boss, Saxeten (Les Verts). Ich gehe nicht mehr auf die negativen Auswirkungen ein. Diese 
wurden bereits dargelegt. Die Begründungen der Motionäre, weshalb auf General- oder 
Totalunternehmer zu verzichten sei, sind gut nachvollziehbar und plausibel. Sie zielen nicht nur auf 
kurzfristige und preisliche Aspekte ab, sondern verweisen auch darauf, dass die Wertschöpfung in 
den Regionen verbleiben soll, die KMU sich im Prozess beteiligen können und die Nachhaltigkeit in 
Bezug auf die Lebenszykluskosten wahrgenommen wird. Das ist im Sinn eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit den Bauten. Ein nachhaltiger Vergebungsprozess ist wichtig 
und in dieser Motion verankert. Die aufgezählten Aspekte sind wichtig und sollen bei zukünftigen 
Vergaben immer berücksichtigt werden. Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, dass das 
Beschaffungsrecht des Kantons die Auftragserteilung an das wirtschaftlichste und nicht an das 
billigste Angebot vorsieht. Das wird wohl so stimmen. Das soll uns aber nicht daran hindern, dass 
wir als grüne Fraktion diese Motion mehrheitlich annehmen werden. Wir tun dies im Wissen, dass 
im einen oder anderen Fall, wenn Kosten, Umfang und Termineinhaltung es erfordern, eine 
Ausnahmeregelung vorhanden sein muss. Wir unterstützen die Motion und bestreiten die 
Abschreibung. 
 
Pierre Masson, Langenthal (PS). Kleine und mittlere Unternehmen spielen für die Berner 
Wirtschaft eine wichtige Rolle. Die SP-JUSO-PSA-Fraktion ist sich dessen auch bewusst. Aus 
diesem Grund erachten wir das Anliegen der Motion als sympathisch und nachvollziehbar. Daher ist 
das Geschäft eigentlich unbestritten, und ich komme nur kurz auf die Abschreibung zu sprechen. 
Die vom Motionär aufgeworfenen ethischen und sozialen Aspekte sind für uns sehr wichtig. Sichere 
Arbeitsplätze und gute Anstellungsbedingungen schreiben wir uns alle auf die Parteifahne. 
Gesunde und starke KMU tragen wesentlich dazu bei. Also tragen wir Sorge zu ihnen. Der Druck 
auf die KMU darf auf keinen Fall erhöht werden. Der Kanton ist schon heute bestrebt, dass bei 
Vergaben an GU und TU involvierte KMU nicht zu kurz kommen – weiter so! Da die Forderungen 
aus unserer Sicht bereits erfüllt sind, erachten wir auch die Abschreibung als gerechtfertigt. Aus 
diesem Grund folgen wir dem Regierungsrat und nehmen die Motion an bei gleichzeitiger 
Abschreibung.  
 
Alfred Bärtschi, Lützelflüh (UDC). Wir teilen die Ansicht des Motionärs, dass die BVE möglichst 
viele dieser Bauvorhaben selber vergeben und überwachen soll. Es trifft aber auch zu, dass Bauten 
wie der erwähnte BFH Campus Biel oder der grosse Laborneubau an der Murtenstrasse für die 
direkte Vergabe an KMU durch die BVE zu gross und zu komplex sind. Das würde sonst 
wahrscheinlich eine Aufstockung der BVE nach sich ziehen, was wir nicht unbedingt möchten. 
Hingegen erstaunt, dass es GU respektive Totalunternehmen gibt, die an die Arbeitsvergabe 
spezielle Geschäftsbedingungen wie zum Beispiel eine Zahlungsfrist von 60 bis 90 Tagen knüpfen, 
wie ich gehört habe. Das ist schon ein bisschen speziell, und ich bitte die Regierungsrätin, einmal 
abzuklären, ob das wirklich zutrifft. Die SVP erachtet die Ausführungen des Regierungsrats als 
schlüssig und nimmt die Motion bei gleichzeitiger Abschreibung an. Es gibt Einzelne, die die 
Abschreibung bestreiten werden.  
 
Bernhard Riem, Iffwil (PBD). Unsere Fraktion ist der Meinung, dass der Kanton als Auftraggeber 
die KMU keinem unnötigen Druck aussetzen soll. Insbesondere in der Bauwirtschaft herrscht ein 
enormer Preisdruck, und es gibt immer wieder Fälle, die bei uns Fragen aufwerfen. Dies betrifft 
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gerade auch die Bauqualität. Die Motionäre haben Beispiele geschildert. Generalunternehmungen 
neigen tendenziell dazu, die billigsten Offerten und nicht in jedem Fall die wirtschaftlichsten 
Angebote zu berücksichtigen. Ich will in keinem Fall die Arbeiten von Generalunternehmern 
pauschal kritisieren. Die Stärke solcher Unternehmungen besteht bei öffentlichen Projekten in der 
Übernahme von Koordinations- und Aufsichtsarbeiten. Sie können die Verwaltung entlasten und viel 
vorhandenes Wissen einbringen. Wir erwarten einfach vom Regierungsrat, dass er bei der 
Arbeitsvergabe direkt KMU bevorzugt und Total- und Generalunternehmungen nur in klar 
begründeten Fällen beauftragt. Es geht nicht um eine Art wirtschaftlichen Heimatsschutz und auch 
nicht darum, dass der Kanton teurer baut, sondern um langfristig wirtschaftliche und qualitativ gute 
Lösungen, aber auch um die Glaubwürdigkeit des Kantons bei der lokalen Bevölkerung. Die BDP-
Fraktion stimmt der Motion einstimmig zu. Hinsichtlich der Abschreibung ist sie geteilter Meinung.  
 
Peter Flück, Unterseen (PLR). Grundsätzlich unterstützen wir die Motion. Die erwähnten Anliegen 
sind auch der FDP-Fraktion natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass 
gewisse Aufträge an Generalunternehmungen oder TU vergeben werden müssen. Die Regierung 
zeigt das in ihrer Antwort auf. Ich habe das in meiner Funktion als Präsident einer grösseren 
Pensionskasse auch festgestellt. Es gibt durchaus Situationen bei Grossaufträgen, in denen ein 
Auftrag an einen TU vergeben werden muss. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass man 
sonst die personellen Ressourcen bereithalten muss. Das wäre eine andere Diskussion, die geführt 
werden müsste, wenn man entsprechend Personal aufstocken möchte, um solche Aufträge 
zukünftig anders zu vergeben. Die FDP-Fraktion unterstützt die Motion, ist aber geschlossen für 
eine gleichzeitige Abschreibung. 
 
Daniel Trüssel, Trimstein (pvl). Es wurde alles gesagt, und ich werde nichts wiederholen. Die glp 
unterstützt selbstverständlich die Motion und wird sich ebenfalls gegen eine Abschreibung 
aussprechen. Grundsätzlich muss sich der GU immer dem Wettbewerb stellen. Das heisst, das 
Endprodukt kostet gleichviel, ob man mit oder ohne GU arbeitet. Die Marge, die der GU gewinnt, ist 
nicht nur auf Effizienz zurückzuführen, sondern geht zulasten der Qualität. Wir entziehen uns 
beispielsweise konsequent sämtlichen GU-Projekten. Wir machen dort schlicht nicht mit, weil wir 
sehen, was für ein «Hickhack» passiert. Es kommen in der Regel sehr, sehr fragwürdige 
Unternehmer zum Zug. Es kommen sehr, sehr fragwürdige Planungsteams zum Zug. Dies 
geschieht zulasten der Kosten und der Qualität, was sich schlussendlich vielfach in himmeltraurigen 
Energiedaten niederschlägt. Wir haben im Auftrag eines institutionellen Investoren GU-Projekte mit 
konventionell hergestellten Objekten verglichen. GU-Projekte erfüllen in keiner Art und Weise die 
verlangten Minergie-Anforderungen, geschweige denn, wenn wir in Richtung Minergie-P-Eco 
fahren. Man sieht dort eine deutliche Qualitätsdifferenz, und ich bin der Meinung, dass man das 
GU-Wesen ein bisschen an die Kandare nehmen muss. Der Kanton Bern kann definitiv mit einer 
Vorbildfunktion vorausgehen. Ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass es sich um eine 
Richtlinienmotion handelt. Die Regierung wird immer noch die Freiheit haben, in einzelnen Fällen 
mit GU zusammenzuarbeiten, wenn das tatsächlich Sinn ergibt.  
 
Le président. Es sind keine Wortmeldungen mehr verzeichnet. In diesem Fall übergebe ich das 
Wort der Regierungsrätin. – Sie winkt ab. Ich nehme an, der Motionär will nicht wandeln? – Somit 
kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen zweimal ab: einmal über die Motion und dann noch über 
deren Abschreibung. Wer die Richtlinienmotion annehmen will, stimmt ja, wer sie ablehnt, stimmt 
nein.  
 
Vote 
 
Décision du Grand Conseil : 
Adoption 
Oui 141 
Non 0 
Abstentions 0 
 
Le président. Sie haben die Motion einstimmig überwiesen. Wir kommen zur Abschreibungsfrage. 
Wer die Motion abschreiben will, stimmt ja, wer sie nicht abschreiben will, stimmt nein.  
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Vote 
 
Décision du Grand Conseil : 
Classement 
Oui 79 
Non 62 
Abstentions   2 
 
Le président. Sie haben die Motion abgeschrieben. Somit sind wir mit den Geschäften dieser 
Direktion am Ende angelangt. Ich wünsche Frau Regierungsrätin Egger noch einen guten Tag. 
 


